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Präambel 
Im Sinne der Erfüllung des Verbands- und Vereinszweckes soll das vorliegende Covid-19 Schutz- und 
Handlungskonzept aufzeigen, wie der Hallen-Trainingsbetrieb in unserem Verein und später auch der 
Wettkampfbetrieb unter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze, z. B.  Kontaktbeschränkungen, 
Abstandsregelungen und Hygiene-Maßnahmen sowie dem Schutz besonders gefährdeter Personen, 
schrittweise wieder aufgenommen werden kann.  

Tischtennis ist   

 ein Individualsport,  
 kein Kontaktsport und  
 die Trainingspartner*innen bzw. Wettkampfgegner*innen sind mindestens 2,74 Meter 

(Länge des Tisches) voneinander getrennt  

Mit den notwendigen Anpassungen, die dieses Schutz- und Handlungskonzept beschreibt, ist 
Tischtennis deshalb unter den aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine besonders 
geeignete und sichere Sportart. 

Verantwortliche 
1. Vorsitzender: Jens Mikolajczyk 
2. Vorsitzender: Knut Liehner 

Hygienebeauftragte: Jens Mikolajczyk / Knut Liehner 

  



1. Allgemeine Organisation 
 Training und Wettkämpfe des TTC Karlsruhe-Neureut werden in Sporthalle II des 

Schulzentrums Neureut, Unterfeldstraße 6, 76149 Karlsruhe durchgeführt. 
 Hierbei handelt es sich um eine dreiteilige Halle, so dass wir gemäß Schreiben des Schul- und 

Sportamts Karlsruhe vom 29.05.2020 die Anzahl der anwesenden Personen auf maximal 3 
Gruppen á 10 Personen beschränken.   

 Alle Personen die trainieren möchten, müssen sich vorher einen Tisch für einen bestimmten 
Zeitraum reservieren. Zum Beispiel in unserem Online-Buchungssystem. 

 Es werden über alle 3 Hallendrittel hinweg maximal 14 Tische aufgebaut. Pro Hallendrittel 
werden maximal 5 Tische aufgebaut.  

 Pro Tisch wird eine Box von 5 x 10m mit Banden abgegrenzt. Damit gewährleisten wir die in 
der CoronaVO Sportstätten vom 04.06.2020 in §1 Absatz 2 Satz 2b geforderte Fläche für 
Sportarten ohne Raumwege von 10qm pro Person deutlich.  

 Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer*innen oder 
vorangemeldete Spieler*innen am Training beteiligt sind.  

 Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder verlassen, 
sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden. Während des Trainings dürfen sich Eltern 
oder andere Begleitpersonen nicht in der Sporthalle aufhalten. 

  



2. Mindestens 1,5m Abstand halten (CoronaVO Sportstätten vom 04.06.2020) 

2.1. Beim Tischtennis allgemein 
 Tischtennis ist mit Ausnahme des Doppels ein Individualsport und gehört nicht zu den Kontakt-

Sportarten. Es spielen nie mehr als zwei Personen an einem Tisch. Auf Doppel oder Rundlauf 
sowie andere Spiel- und Übungsformen, die mit mehreren Personen auf einer Tischseite 
durchgeführt werden, wird verzichtet. 

 Trainingspartner oder Wettkampfgegner, die sich am Tisch gegenüberstehen, sind durch den 
Tisch, also mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt.  
 

2.2. Organisation Abstandsregelung 
 Zur Gewährleistung der Abstandsregeln beim Ein- und Ausgang zur Sporthalle darf diese nur 

von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer*innen oder Spieler*innen am 
Training beteiligt sind.  

 Über entsprechende Kommunikation an unsere Mitglieder und zusätzliche Beschilderung am 
Ein- und Ausgang der Halle werden wir die Wahrung des Abstandes von 1,5 Metern beim 
Betreten und Verlassen der Halle gewährleisten. 

 Ein für jeden Abend benannter Trainingsbeauftragter wird die Einhaltung der Abstandsregeln 
kontrollieren. 

 Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 
kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen.  

 

2.3. Der Ablauf des Spiels 
 Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, 

um das Abstandsgebot einzuhalten.  
 Die Spieler*innen bleiben auf ihrer Tischseite. Es erfolgt kein Seitenwechsel, um eine 

zusätzliche Reinigung der Tische zu vermeiden. 
 Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
 Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 

Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt 
durch. Kann der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines Spielers/einer Spielerin) nicht 
eingehalten werden, tragen Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen einen Mund-Nase-
Schutz.   

  



3. Hygienemaßnahmen 
 Trainer*innen und Spieler*innen waschen sich vor und nach dem Aufbau der 

Tischtennistische und Abtrennungen die Hände. Nach jeder Trainingseinheit sind die 
Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu reinigen (CoronaVO 
Sportstätten §1 Absatz 2 Satz 3).  

 Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei jedem 
Nutzer*innen-Wechsel zu reinigen.  

 Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am 
Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein 
eigenes Handtuch zu benutzen.  

 Jede/r Spieler*in nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche.  
 Die Halle wird regelmäßig gelüftet. 
 Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, d. h. die Spieler*innen, Trainer*innen 

kommen bereits umgezogen in die Sportstätte. Die Hallenschuhe werden in der Halle oder 
anderen Innenräumen angezogen (CoronaVO Sportstätten §1 Absatz 2 Satz 5).  

 Es darf sich jeweils nur eine Person in den Sanitärräumen aufhalten (CoronaVO Sportstätten 
§1 Absatz 2 Satz 4). 

 In den städtischen Turn- und Sporthallen wird eine tägliche Reinigung der Hallenfläche und 
der Toiletten über die bisherige Stammreinigungsfirma stattfinden.  

 Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur 
Verfügung zu stellen. 

 Wir empfehlen, dass jede/r Spieler*in seine eigenen Tischtennisbälle mitbringt. Diese sind 
vorher gut sichtbar zu kennzeichnen. Jeder Spieler*in nimmt während des Trainings nur die 
eigenen Bälle in die Hand. Das heißt auch, jede/r Spieler*in schlägt nur mit den eigenen Bällen 
auf. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand kann dadurch ausgeschlossen werden. 

 Bei Bedarf werden einmalig 3 Trainingsbälle vom Verein ausgegeben, die jede/r Spieler*in gut 
sichtbar kennzeichnen muss. Diese Bälle verbleiben beim Spieler*in, um Ball-Desinfektion zu 
vermeiden. 

 Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem Schläger zum/r Mitspieler*in gespielt.  

 

  



4. Rahmenbedingungen 

4.1. Sportorganisation 
 Unser Verein hat einen Hygienebeauftragten und einen Stellvertreter benannt, der/die als 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Corona-Thematik dienen.  
 Für die Einhaltung der Maßnahmen dieses Konzepts wird es während jeder Trainingseinheit 

eine Aufsichtsperson geben, die die Einhaltung der Maßnahmen überwacht (CoronaVO 
Sportstätten §1 Absatz 3). 
 

4.2. Zutritt 
 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für 

akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 
oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht 
betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren (CoronaVO 
Sportstätten §3).  

 Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma 
zulässig.  

 Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 
Risikoabwägung selbst treffen. 

 

4.3. Information und Überwachung 
 Die von uns getroffenen Maßnahmen werden allen Mitgliedern per Rundschreiben 

bekanntgegeben. Zusätzlich werden die Sportler*innen über Aushänge in der Sporthalle 
informiert (CoronaVO Sportstätten §5). 

 Weitere Plakate des DTTB zu Hygienemaßnahmen werden zusätzlich ausgehängt. 

 

4.4. Nachverfolgung 
 Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion werden die Daten der 

Trainingspartner mit Namen, Datum und Trainingspartner schriftlich festgehalten und für 4 
Wochen gespeichert. Danach werden die Daten vernichtet (CoronaVO Sportstätten §1 Absatz 
4). 

  



5. Zusätzliche Maßnahmen für das Hallentraining 

5.1. Durchführung des Trainings 
 Bei einem Einzeltraining darf der/die Trainer*in mit dem/der Spieler*in Balleimer-/ 

Robotertraining machen. Dabei ist in jedem Fall ein Abstand von 1,5 Metern zwischen 
Trainer*in und Spieler*in durchgängig einzuhalten. Der/Die Spieler*in fasst die Bälle nicht an, 
die Bälle werden mit einem Netz gesammelt. Diese Spielbox ist so abzutrennen, dass die Bälle 
innerhalb der Spielbox verbleiben. 
 

5.2. Beendigung des Trainings 
 Nach Ablauf ihrer jeweiligen Trainingszeit reinigen Spieler*innen bzw. Trainer*innen die 

Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten, die Bälle und die Schläger sowie 
ihre Hände und verlassen dann unmittelbar die Sporthalle (CoronaVO Sportstätten §1 Absatz 
2 Satz 3).  

 Sofern die Tische und Abtrennungen wieder abgebaut werden müssen, waschen sich 
Spieler*innen und Trainer*innen vor und nach dem Abbau die Hände.  

 

  



6. Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf 
 Wird in einer späteren Version des Hygienekonzepts im Hinblick auf die Saison 2020/21 

ergänzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzepts sind keine Wettkämpfe in den 
städtischen Sporthallen erlaubt.  


